
  

 

Baureglementsänderung 
 
 
 
Art. 29a (neu) 
 
Bauen in Gefahrenge-
bieten 

1 Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Art. 6 BauG. Die Gefahrenge-
biete sind im Zonenplan / Gefahrenhinweise festgehalten. 
 

 2 Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen. 
 

 3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung 
oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehörde 
die kantonale Fachstelle bei. In Gefahrengebieten mit nicht bestimmter Ge-
fahrenstufe ist diese spätestens im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
zu bestimmen. 
 

 4 Im Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung („gelbes Gefahrengebiet“) 
wird der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr auf-
merksam gemacht. 

 
 


